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Publizierende Stelle 
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Mutation La Rose Noire International AG, Herisau

La Rose Noire International AG 
(La Rose Noire International Ltd) 
Gossauerstrasse 2 
9100 Herisau 

Berichtigung des im SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023 , Publ. Nr. 1'005'775'385, publizierten 
TR-Eintrags Nr. 1'095 vom 19.06.2023 La Rose Noire International AG, in Herisau, CHE-
326.832.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005775385). 
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der La Rose Noire Europe AG, in Herisau 
(CHE-154.932.224), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. 
Aktiven von EUR 3'755'223.56 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 3'925'204.67 d.h. 
ein Passivenüberschuss von EUR 169'981.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft 
über. Sowohl die übernehmende als auch die übertragende Gesellschaft weisen eine 
Unterdeckung und Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des staatlich 
beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang 
der Unterdeckung und der Überschuldung beider Gesellschaften vor. Da die 
übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet 
weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [nicht: Fusion: Übernahme 
der Aktiven und Passiven der La Rose Noire International AG, in Herisau (CHE-
154.932.224), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2023 und Bilanz per 31.12.2022. 
Aktiven von EUR 3'755'223.56 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 3'925'204.67 d.h. 
ein Passivenüberschuss von EUR 169'981.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft 
über. Sowohl die übernehmende als auch die übertragende Gesellschaft weisen eine 
Unterdeckung und Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des staatlich 
beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang 
der Unterdeckung und der Überschuldung beider Gesellschaften vor. Da die 
übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet 
weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.] 
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